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bis zu fünf Jahren bestraft, soweit für diese 
Tat auch Freiheitsstrafe angedroht ist und 
das verletzte Gesetz keine höheren Strafen 
vorsieht.

(2) Wer bereits wegen Verbrechens be
straft ist, wird, wenn er erneut ein Ver
brechen begeht, mit Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren bestraft, soweit das ver
letzte Gesetz keine höhere Mindeststrafe 
vorsieht.

§45
Strafaussetzung auf Bewährung

(1) Das Gericht setzt den Vollzug einer 
zeitigen Freiheitsstrafe unter Auferlegung 
einer Bewährungszeit von einem Jahr bis 
zu fünf Jahren mit dem Ziel des Straf
erlasses aus, wenn unter Berücksichtigung 
der Umstände der Straftat, der Persönlich
keit des Verurteilten sowie seiner positiven 
Entwicklung, insbesondere seiner Disziplin 
und seiner Arbeitsleistungen, der Zweck 
der Freiheitsstrafe erreicht ist.

(2) Kollektive der Werktätigen können 
die Bürgschaft für Verurteilte übernehmen. 
Sie haben das Recht, dem Gericht vorzu
schlagen, den Vollzug einer erkannten Frei
heitsstrafe bedingt auszusetzen und die 
Verpflichtung zu übernehmen, die weitere 
Erziehung des Verurteilten zu gewährlei
sten. Ausnahmsweise können auch einzelne, 
zur Erziehung des Verurteilten befähigte 
und geeignete Bürger die Bürgschaft über
nehmen.

(3) Zur Erhöhung der erzieherischen 
Wirkung der Strafaussetzung auf Bewäh
rung kann das Gericht für eine bestimmte, 
die Bewährungszeit nicht übersteigende 
Dauer den Verurteilten verpflichten,

1. einen ihm zuzuweisenden Arbeitsplatz 
nicht zu wechseln und besonders in seiner 
Arbeit zu zeigen, daß er richtige Lehren aus 
seiner Tat und seiner Verurteilung gezogen 
hat (§ 34 gilt entsprechend);

2. den durch die Straftat angerichteten 
materiellen Schaden wiedergutzumachen;

3. sein Arbeitseinkommen und andere 
Einkünfte für Aufwendungen der Familie 
und Unterhaltsverpflichtungen sowie für 
weitere materielle Verpflichtungen zu ver
wenden und den dafür erteilten Auflagen 
gewissenhaft nachzukommen;

4. den Umgang mit bestimmten Per
sonen oder Personengruppen zu unter

lassen sowie bestimmte Orte oder Räum
lichkeiten nicht zu besuchen;

5. bestimmte Gegenstände nicht zu be
sitzen oder zu verwenden;

6. unbezahlte gemeinnützige Arbeit in 
der Freizeit bis zur Dauer von zehn Ar
beitstagen zu verrichten;

7. sich einer fachärztlichen Behandlung 
zu unterziehen, soweit es zur Verhütung 
weiterer Rechtsverletzungen notwendig ist;

8. in bestimmten Abständen dem Ge
richt, dem Leiter, dem Kollektiv oder 
einem bestimmten staatlichen Organ über 
die Erfüllung der ihm mit der Strafaus
setzung auf Bewährung auferlegten Pflich
ten zu berichten
und Aufenthaltsbeschränkung gemäß §§ 51, 
52 anordnen.

(4) Es kann ferner ein Kollektiv der 
Werktätigen mit dessen Einverständnis be
auftragen, dem Verurteilten bei der Wie
dereingliederung in das gesellschaftliche 
Leben, insbesondere in das Arbeitsleben, 
und in seinem Bemühen um ein gesell
schaftlich verantwortungsbewußtes Ver
halten zu helfen und erzieherisch auf ihn 
einzuwirken.

(5) Die Strafaussetzung auf Bewährung 
ist zu widerrufen, wenn der Verurteilte 
während der Bewährungszeit eine vorsätz
liche Straftat begeht, für die eine Strafe 
mit Freiheitsentzug ausgesprochen wird.

(6) Die Strafaussetzung auf Bewährung 
kann widerrufen werden, wenn der Ver
urteilte während der Bewährungszeit durch 
undiszipliniertes Verhalten zum Ausdruck 
bringt, daß er keine Lehren aus der Ver
urteilung und dem bisherigen Strafvollzug 
gezogen hat, insbesondere wenn er

1. wegen einer fahrlässigen Straftat 
oder zu einer Geldstrafe verurteilt wird;

2. den Verpflichtungen des Absatzes 3 
oder einer Aufenthaltsbeschränkung vor
sätzlich zuwiderhandelt;

3. sich der erzieherischen Einwirkung 
des Kollektivs gemäß Absatz 4 entzieht.

(7) (aufgehoben)

§46
Pflichten und Rechte der Betriebe,

staatlichen Organe, Genossenschaften
und gesellschaftlichen Organisationen 

bei der Wiedereingliederung
(1) Die Leiter der Betriebe, der staat

lichen Organe und Einrichtungen, die'Vor-


